
93124/2020

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 1468, 53004 Bonn

ZUSTELL-UND LIEFERANSCHRIFT Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn

VERKEHRSANBINDUNGStraßenbahn 61 und 65, Innenministerium
Bus 550 und SB60, Innenministerium

BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
BEZUG Ihr ergänzender Antrag vom 19. Februar 2020 betreffend Unterlagen des BfDI zum 

Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz  [#174871]

█████████████████

auf Ihren Antrag auf Informationszugang vom 19. Februar 2020, mit dem Sie um Übersen-
dung aller vorliegenden Fach-Unterlagen und vorliegendenKommunikationsdokumente 
mit den Beteiligten zum „Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetzes“bitten, ergeht folgen-
der Bescheid:

1. Ich gebe Ihrem Antrag statt.

2. Gebühren werden nicht erhoben.

Begründung:

I. Mit E-Mail vom 19. Februar 2020 beantragen Sie nach § 1 Informationsfreiheitsgesetz die 
Übersendung der oben genannten Unterlagen,sobald die im Bescheid vom 17. Februar 
2020 genannten Ausschlussgründe nicht mehr bestehen.

Auf der Internetseite des BfDI wurden bereits Dokumente öffentlich zugänglich gemacht:

HAUSANSCHRIFTGraurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn

FON (0228) ████▍███
FAX (0228) ████▍▊▊██

E-MAIL referat25@bfdi.bund.de 
██████████████ █████

INTERNET www.bfdi.bund.de

DATUM Bonn, 05.10.2020
GESCHÄFTSZ.25-780/003 II#0392

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.

███████████████████████████

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im 
Entwurf gezeichnet.
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Seite 2von2 https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Transparenz/Stellungnahmen/2020/Schreiben_B
MG_Medprodukte-
DG.html?cms_templateQueryString=medizinprodukte&cms_sortOrder=score+desc

und

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Transparenz/Stellungnahmen/2020/Schreiben_Ge
sundheitsausschuss_Medizinprod-
AnpG.html?cms_templateQueryString=medizinprodukte&cms_sortOrder=score+desc

Weitere Dokumente befinden sich im Anhang.

II. Es handelt sich um eine einfache Auskunft im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 IFG, so dass 
Gebühren nicht erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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